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Mobilisierung des Rechts – das war einmal ein großes Thema der
Rechtssoziologie.[1] Wirksamkeit des Rechts stellt sich nicht von selbst ein. In der
Regel allerdings kann man sich darauf verlassen, dass sich Normbenefiziare finden,
die qua rational choice vom Recht Gebrauch machen. Der Rechtsgebrauch verlangt
indessen Kompetenz und Ressourcen. Viele rechtliche Möglichkeiten werden
deshalb von denen, die davon profitieren könnten, nicht in Anspruch genommen,
und zwar gerade von denen, denen damit besonders geholfen wäre. Es fehlt der
»Zugang zum Recht«: Das Recht muss erst »mobilisiert« werden. Die
herkömmlichen Instrumente sind Rechtsberatung und Prozesskostenhilfe. Aber auch
die muss man erst einmal erreichen.

Nun könnte die Digitalisierung Abhilfe schaffen, indem die Verwaltung vom Antrags-
auf einen Angebotsmodus umschaltet. Das entnehme ich einem Artikel von
Alexander Haneke in der Heimlichen Juristenzeitung, der sich mit den nicht
ausgeschöpften Möglichkeiten der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung
befasst.[2] Haneke zitiert darin Jan Ziesing vom Berliner Fraunhofer-Institut für
Offene Kommunikationssysteme[3] sinngemäß wie folgt:

Technologisch wäre es möglich, staatliche Leistungen nicht mehr von einem
Antrag abhängig zu machen, sondern dem berechtigten Bürger anzubieten,
worauf er einen Anspruch hat. Die Daten, aus denen sich die
Anspruchsvoraussetzungen ergeben (Person des Berechtigten, Familienstatus,
Kinder, Einkommen), sind den Behörden längst bekannt, sie müssten nur
zusammengeführt und genutzt werden. Dann könnte, wer sich bei der
Verwaltung auf seinem Nutzerkonto einloggt, eine Benutzeroberfläche
vorfinden, wie sie den meisten Menschen vom Onlineshopping vertraut ist.
Dort steht dann in einem Feld; »Sie hätten mit Ihren Daten auch einen
Anspruch auf diese Leistung oder jene Unterstützung.«

Haneke kommentiert:

»Wie grundstürzend das wäre, lässt sich im Sozialrecht erahnen. Kaum jemand
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kann abschätzen, wie viele Ansprüche auf Sozialleistungen bislang nicht
abgerufen werden, weil die Berechtigten schlicht nichts von ihren
Möglichkeiten wissen. ›Auch die Steuererklärung ließe sich bei Standardfällen
leicht umdrehen‹, sagt Ziesing. Der Staat habe fast alle relevanten Daten.
„Warum bietet das Finanzamt dem Bürger nicht eine Steuererklärung an, die
der dann nur noch modifizieren muss?«

Als »proaktive Verwaltung« bekäme das Ganze dann auch einen modischen Namen.
Im Hintergrund steht das Onlinezugangsgesetz (OZG), das Bund, Länder und
Kommunen verpflichet, bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen über
Verwaltungsportale auch digital anzubieten. Im OZG-Umsetzungskatalog werden
annähernd 600 Verwaltungs-Leistungen in 35 Lebens- und 17 Unternehmenslagen
gebündelt und 14 übergeordneten Themenfeldern wie »Familie und Kind« oder
»Unternehmensführung und -entwicklung« zugeordnet.
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Blankenburg, Mobilisierung von Recht, Zeitschrift für Rechtssoziologie 1, 1980, 33-64; ders.,
Mobilisierung des Rechts. Eine Einführung in die Rechtssoziologie, 1995.
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